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 ARAG Recht schnell…  

Aktuelle Gerichtsurteile auf einen Blick 

+++ Angaben zu geänderter Statik +++ 

Wer ein Wohnhaus verkauft, muss Kaufinteressenten ungefragt mitteilen, wenn in die Statik der 

Immobilie eingegriffen wurde. ARAG Experten verweisen auf eine Entscheidung des 

Oberlandesgerichts Zweibrücken, wonach dies selbst dann gilt, wenn der Verkäufer die Veränderungen 

für nicht relevant hält. Ansonsten riskiert er eine Rückabwicklung des Kaufvertrages (Az.: 7 U 45/23). 

Sie wollen mehr erfahren? Lesen Sie die aktuelle Pressemitteilung des OLG Zweibrücken 

 

 

+++ Zu lange Probezeit +++ 

Die Vereinbarung einer Probezeit, die der Gesamtdauer eines befristeten Arbeitsverhältnisses 

entspricht, ist in der Regel unverhältnismäßig und damit unwirksam. Das Arbeitsverhältnis ist nach 

Auskunft der ARAG Experten laut Bundesarbeitsgericht (BAG) dennoch ordentlich kündbar – allerdings 

nicht innerhalb der kurzen Frist des Paragrafen 622 Absatz 3 BGB (Az.: 2 AZR 275/23). 

Sie wollen mehr erfahren? Lesen Sie die aktuelle Entscheidung des BAG 

 

 

+++ Drucker ist kein Maler +++ 

Wer einen vollautomatischen Wanddrucker professionell einsetzen will, braucht dafür keine Zulassung 

der Handwerkskammer. Die Nutzung des Druckers bedeutet laut ARAG Experten nach einer 

Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin nicht, dass man den handwerklichen Betrieb eines Malers 

und Lackierers führt (Az.: VG 4 L 847/24). 

Sie wollen mehr erfahren? Lesen Sie die aktuelle Pressemitteilung des VG Berlin  

 

 

Sie wollen mehr von den ARAG Experten lesen oder hören? Schauen Sie hier: 

https://www.arag.com/de/newsroom/ 

https://olgzw.justiz.rlp.de/presse-aktuelles/detail/verkauf-einer-immobilie-veraenderungen-an-der-statik-sind-dem-kaeufer-mitzuteilen
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/2-azr-275-23/
https://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/presse/pressemitteilungen/2025/pressemitteilung.1534485.php
https://www.arag.com/de/newsroom/
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Sie möchten unsere Verbraucher-Informationen nicht mehr erhalten? Melden Sie sich hier ab. 

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Sie ist der weltweit 

größte Rechtsschutzversicherer. Aktiv in insgesamt 19 Ländern – inklusive den USA, Kanada und Australien – nimmt die ARAG über ihre internationalen 

Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und 
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